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I. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  § 3 Absatz 1 BauGB  

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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II. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

 
1. Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 

Bergbau und Energie vom 01.04.2015 

 

 
 
 
 
 
Der o. a. Planungsbereich liegt über den auf Steinkohle verliehenen Berg-
werksfeldern „Trennteil Agatha“ und „Von der Heydt IV“, über dem 
auf Bleiglanz und Schwefelkies erteilten Bergwerksfeld „Max“, über dem 
auf Eisenerz erteilten Bergwerksfeld „Barillon“, über dem inzwischen 
erloschenen Raseneisenstein-Distriktsfeld „Blücher“, sowie über der auf 
Kohlenwasserstoffe erteilten Bewilligung „Wan Thal“. 
 
Eigentümer der Bergwerksfelder „Barillon l“ und „Max“ ist die RAG Aktien-
gesellschaft, Shamrockring 1 in 44623 Herne. 
 
Eigentümer des Bergwerksfeldes „Trennteil Agatha" ist die E.ON SE, 
Herrn Mühlenbeck, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen. 
 
Eigentümer des Bergwerksfeldes „Von der Heydt IV“ und des erloschenen 
Distriktsfeldes „Blücher" ist die Preussag Immobilien GmbH, Chemnitzer 
Straße 90 - 94 in 38226 Salzgitter. 
 
Inhaber der Bewilligung „Wan Thal“ ist die Stadtwerke Herne Aktiengesell-
schaft, Grenzweg 18 in 44623 Herne. Über zukünftige bergbauliche Maß-
nahmen im Bereich der Planungsmaßnahme ist hier nichts bekannt. Dies-
bezüglich empfehle ich Ihnen, den o. g. Bergwerksfeldeigentümer eben-
falls an der Planungsmaßnahme zu beteiligen und um Stellungnahme zu 
bitten. 
 
Nach den hier vorliegenden Unterlagen ist im Planungsbereich kein heute 
noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert. Mit bergbaulichen 
Einwirkungen auf die Planungsfläche ist danach nicht zu rechnen. 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6  

Bergbau und Energie wird berücksichtigt. 

 

 

 
In den Textteil „Hinweise“ des Bebauungsplanes wurde folgender Hinweis 
eingefügt: 
 
Bergbau 
 
Das Bebauungsplangebiet liegt über den auf Steinkohle verliehenen 
Bergwerksfeldern „Trennteil Agatha“ und „Von der Heydt IV“, über dem auf 
Bleiglanz und Schwefelkies erteilten Bergwerksfeld „Max“, über dem auf 
Eisenerz erteilten Bergwerksfeld „Barillon“, über dem inzwischen erlo-
schenen Raseneisenstein-Distriktsfeld „Blücher“, sowie über der auf Koh-
lenwasserstoffe erteilten Bewilligung „Wan Thal“. Eigentümer der Berg-
werksfelder „Barillon l“ und „Max“ ist die RAG Aktiengesellschaft, Sham-
rockring 1 in 44623 Herne. Eigentümer des Bergwerksfeldes „Trennteil 
Agatha" ist die E.ON SE, Herrn Mühlenbeck, Brüsseler Platz 1, 45131 
Essen. Eigentümer des Bergwerksfeldes „Von der Heydt IV“ und des erlo-
schenen Distriktsfeldes „Blücher" ist die Preussag Immobilien GmbH, 
Chemnitzer Straße 90 - 94 in 38226 Salzgitter. Inhaber der Bewilligung 
„Wan Thal“ ist die Stadtwerke Herne Aktiengesellschaft, Grenzweg 18 in 
44623 Herne. Nach den der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Un-
terlagen ist im Planungsbereich kein heute noch einwirkungsrelevanter 
Bergbau dokumentiert. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Planungs-
fläche ist danach nicht zu rechnen. 
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2. Schreiben der Emschergenossenschaft vom 08.04.2015 

 

 

 

 
 
Bevor wir zu der o.g. Planung eine abschließende Stellungnahme abge-
geben können, benötigen wir Aussagen zur geplanten Entwässerung des 
Plangebietes. Vor diesem Hintergrund bitten wir auch zu prüfen, ob eine 
Regenwasserabkopplung der Flächen von der Kanalisation möglich ist. 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme der Emschergenossenschaft wird berücksichtigt. 

 

 
Im Rahmen des Bodengutachtens der Firma agus wurden Versickerungs-
versuche durchgeführt. Für den Bereich des ehemaligen Sportplatzes 
kann ausweislich des Gutachtens von einer prinzipiellen Eignung ausge-
gangen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass eine dezentrale Versicke-
rung durch die Anschüttungen hindurch i.d.R. nicht möglich ist. Bei der 
Planung einer Versickerungsanlage sollten hier zur Erkundung des Bo-
denaufbaus und Bestätigung der Versickerungseignung weitere Versicke-
rungsversuche durchgeführt werden. 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB wird die Emschergenossenschaft noch Gelegen-
heit zur Stellungnahme erhalten.  
 
Folgender Hinweis wurde in den Textteil III. „Hinweise“ des Bebauungs-
planes eingefügt: 
 
Umgang mit Niederschlagswasser 
 
Gemäß § 55 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer ein-
geleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffent-
lich-rechtliche Vorschiften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegen-
stehen. 
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3. Schreiben des LWL – Denkmalpflege, Landschafts- und 
Baukultur in Westfalen vom 25.03.2015 

 
 
 
 
 
 
 
Für die Ausarbeitung der Inhalte für eine wohnbauliche Folgenutzung des 
Bereiches an der Ecke Vinckestraße / Hermann Löns-Straße möchten wir 
gerne einen Hinweis geben. Unmittelbar südlich an den Planungsbereich 
angrenzend befindet sich das denkmalgeschützte Gebäude Hermann-
Löns-Str. 64. Das 3 ½ geschossige Jugendstil-Wohnhaus wurde im Jahre 
1905 durch den Herner Bauunternehmer A. Richter für der Werkmeister 
Walter Bongert errichtet. Das Gebäude ist mit seiner Straßenfassade und 
Kubatur fast unverändert aus der Erbauungszeit erhalten geblieben. Auf-
grund dieses authentischen Erhaltungszustandes ist es ein wichtiges Do-
kument des Bauens sowie des Wohnen und Lebens in der Zeit um 1900, 
aber auch ein besonderes Zeugnis für die stadtbaugeschichtliche Entwick-
lung in Herne. Am äußersten Bereich des historistischen Viertels um die 
Bahnhofstraße charakterisiert es als städtebaulicher Akzent die Eingangs-
situation zum historischen Bahnhofsbereich. Wir regen daher an, bei der 
städtebaulichen Neuordnung in den Festsetzungen eine möglicherweise 
im Norden an das Denkmal angrenzende Nachbarbebauung in der maxi-
malen Höhenentwicklung an der denkmalgeschützten Substanz zu orien-
tieren. Desweiteren sollte bei der Festlegung eines städtebaulichen Ent-
wicklungsrahmens die Beeinträchtigung des Denkmals in seiner äußeren 
Erscheinung und seiner städtebaulichen Wirkung vermieden werden. Hin-
gegen könnte bei einer Weiterentwicklung und Neuinterpretation der histo-
rischen städtebaulichen Gestaltungsprinzipien ein harmonisches Zusam-
menspiel zwischen der historischen und neuen Wohnbebauung an der 
Ecke Vinckestraße / Hermann Löns- Straße erreicht werden. 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Die Stellungnahme des LWL – Denkmalpflege, Landschafts- und 
Baukultur in Westfalen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung der Planung. 

 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde im 
Laufe des Verfahrens geändert. Aufgrund dessen grenzt das Gebäude 
Hermann-Löns-Str. 64 nicht mehr unmittelbar an das Plangebiet an, son-
dern befindet sich ca. 50 m südlich des festgesetzten Geltungsbereiches. 
Eine Festsetzung zur maximalen Höhenentwicklung ist aufgrund des vor-
liegenden Abstandes städtebaulich nicht erforderlich. Eine Beeinträchti-
gung des Denkmals in seiner äußeren Erscheinung ist nicht zu befürchten. 
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4. Schreiben des LWL – Archäologie für Westfalen vom 
30.03.2015 

 
 
 
 
 
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegeri-
sche Belange im Geltungsbereich der Planung nicht berührt. 
 
Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen 
Situation bei Erdarbeiten jeglicher Art bisher nicht bekannte Bodendenk-
mäler neu entdeckt werden können. Deshalb wird aus bodendenkmalpfle-
gerischer Sicht folgender Hinweis gegeben, der zur Unterrichtung mög-
licherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den Bebauungsplan auf-
genommen werden sollte: 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturge-
schichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, 
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen 
Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde 
und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761/ 93750; Fax:02761/ 937520\ unverzüglich anzuzeigen und die Ent-
deckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (515 u. l-6 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher 
von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwer-
ten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu 
nehmen (516 Abs. 4 DSchG NW). 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Die Stellungnahme des LWL – Archäologie für Westfalen wird be-
rücksichtigt. 
 

 
In den Textteil III. „Hinweise“ des Bebauungsplanes wurde folgender Hin-
weis eingefügt: 
 
Bodendenkmäler 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturge-
schichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, 
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen 
Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde 
und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761/ 93750; Fax:02761/ 937520\ unverzüglich anzuzeigen und die Ent-
deckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (515 u. l-6 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher 
von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwer-
ten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu 
nehmen (516 Abs. 4 DSchG NW). 
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5. Schreiben der E.ON SE vom 31.03.2015 

 
 
 
 
 
Den uns vorliegenden Archivunterlagen entnehmen wir Hinweise auf eine 
geologische Schwächezone im Bereich des Bebauungsplanes. Dabei 
handelt es sich um den tektonischen Hauptsprung „Sekundus“. Die 
Sprungzone ist bereits in der Darstellung des Änderungsbereiches im Be-
bauungsplan gekennzeichnet. Die Lage dieser Sprungzone können wir 
bestätigen. 
 
Erfahrungsgemäß kann es in diesen Diskontinuitätszonen, auch nachdem 
die Auswirkungen des früheren Bergbaus auf die Tagesoberfläche schon 
seit langem abgeklungen sind, noch zu Erdbewegungen kommen. Wir 
machen vorsorglich darauf aufmerksam und kennzeichnen diesen Bereich 
in dem als Anlage beigefügten Bebauungsplan 121 1. Änderung als: 
 

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung 
besondere Vorkehrungen gegen Einwirkungen 

des früheren Bergbaus erforderlich werden 
können (§ 9 Abs. 5 BauGB). 

 
Diese Kennzeichnung ist in den Bebauungsplan zu übernehmen. 
 
In den nicht gekennzeichneten Bereichen des Bebauungsplanes haben 
wir aus Gründen des früheren Bergbaus, soweit er von der E.ON SE zu 
vertreten ist, weder Anregungen noch Bedenken vorzubringen. 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Der Anregung der E.ON SE wird gefolgt. 

 
 
Der tektonische Hauptsprung „Sekundus“ wird im Bebauungsplan zeichne-
risch als Fläche gekennzeichnet als Umgrenzung der Flächen, bei deren 
Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 
oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB). 
 
Des Weiteren wurde in den Textteil II. „Textliche Kennzeichnungen“ fol-
gende Kennzeichnung in den Bebauungsplan aufgenommen:  
 
Secundus-Sprung 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Secundus-Sprungs. Die Sprungzone ist 
im Bebauungsplan gekennzeichnet. Beim Sekundussprung handelt es 
sich um eine tektonische Störungszone, die einen vertikalen Versatz von 
bis zu 640 m aufweist. Versatz bedeutet in diesem Fall, dass der westliche 
Teil der Störungszone 640 m oberhalb der östlichen gelegenen Struktur 
liegt. An der Oberfläche wird dieser Versatz nicht sichtbar, da durch Erosi-
onsprozesse die oberhalb liegende westliche Flanke erodiert wurde. Durch 
den hohen Verschiebungsbetrag können die physikalischen sowie ge-
birgseigenen Eigenschaften jedoch auf beiden Seiten der Verwerfung un-
terschiedlich ausgebildet sein. Dies kann sich beispielsweise in unter-
schiedlich starken Setzungen, zuletzt während des aktiven Bergbaus, oder 
in einem Auf-/Absteigen von Grundwasser aus/in tieferliegenden Gebirgs-
schichten bemerkbar machen. Aus ingenieurgeologischer Sicht ist die 
Gründung in solchen Zonen deutlich aufwändiger als in tektonisch weniger 
beanspruchten Bereichen. Das Auf-/Absteigen des Grundwasserspiegels 
führt ebenfalls zu einem erhöhten Aufwand bei der Untersuchung der 
Baugrundverhältnisse. Eine größere Bebauung (beispielsweise mehrstö-
ckige Gebäude, Tiefgarage, etc.) im Bereich des Secundus-Sprungs ist 
demnach nur mit deutlich erhöhtem Untersuchungsaufwand in der Pla-
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nung sowie aufwändigen bautechnischen Elementen zu realisieren. Klei-
nere - weniger sensible - Bebauungen sind wahrscheinlich unbedenklich. 
Für eine genauere Einschätzung der Situation vor Ort ist ggfs. von einem 
Fachgutachter eine nutzungsorientierte Gründungsempfehlung einzuho-
len. 
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6. Schreiben des Geologischen Dienstes NRW vom 

07.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

zu o.g. Plangebiet liegt folgende Information vor zu 

 

Baugrund, Boden und Wasser: 

Den Baugrund bilden wasserbeeinflusste Böden aus fluviatil abgelagerten 

druck- und setzungsempfindlichen Subtraten des Ostbaches über holozä-

nen Niederterrassensedimenten der Emscheraue 

 

Siehe auch: Ingenieurgeologische Karte von NRW im Maßstab 1 : 25.000: 

IK25 Blatt Nr. 4409 Herne. Hrsg. GD. NRW. 

 

Inwieweit der „Sekundus – Sprung“ an der Karbonoberfläche den Bau-

grund beeinflusst, kann ohne nähere Untersuchungen nicht beurteilt wer-

den. 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung der Planung. 

 
 
 
 
 
Eine objektbezogene Baugrunduntersuchung erfolgt bei Vorliegen eines 
konkreten Bauvorhabens im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
 

   

 Der Baugrund ist objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten   
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7. Schreiben des Fachbereichs 44 (Öffentliche Ordnung) 
vom 11.03.2015 

 
 
 
 
 
 
der Bereich des o. g. Bebauungsplans liegt in einem Bombenabwurfge-
biet. Bei Bedarf wird das Absuchen der zu bebauenden (Teil-) Flächen 
und/oder Baugruben durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-
Lippe der Bezirksregierung Arnsberg empfohlen. 
 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme des Fachbereichs 44 (Öffentliche Ordnung) wird 

berücksichtigt. 

 

 
In den Textteil III. „Hinweise“ des Bebauungsplanes wurde folgender Hin-
weis eingefügt: 
 
Kampfmittel 
 
Der Bereich des Bebauungsplanes liegt in einem Bombenabwurfgebiet. 
Bei Bedarf wird das Absuchen der zu bebauenden (Teil-)Flächen und oder 
Baugruben durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe der 
Bezirksregierung Arnsberg empfohlen. Weist bei Durchführung der Bau-
vorhaben der Erdaushub außergewöhnliche Verfärbungen auf oder wer-
den verdächtige Gegenstände beobachtet, so sind die Arbeiten sofort ein-
zustellen und die Stadt Herne und / oder die Bezirksregierung Arnsberg, 
Staatlicher Kampfmittelräumdienst (Tel. 02931/ 822144 oder 02331/ 
69720) zu verständigen. 
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8. Schreiben des Fachbereichs 31 (Schule und Weiterbil-
dung) vom 01.04.2015 

 
 
 
 
 
 
Aus der Sicht des Fachbereiches 31 bestehen keine Bedenken gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplanes. 
 
Die Bewertung des Projekts in Bezug auf seine Kinder- und Jugendfreund-
lichkeit habe ich unter Verwendung des Prüfrasters diesem Schreiben 
angefügt. 
 
Das Gebäude der ehemaligen Sonderschule wird ab dem 01.08.2015 
durch das Gymnasium Haranni und die Westfälische Hochschule genutzt 
und die Anzahl der vorhandenen schuleigenen Stellplätze soll zur Nutzung 
durch die Schulen erhalten bleiben. 
 
Die vorhandenen Sportanlagen des Gymnasiums werden nicht tangiert 
und stehen auch weiterhin für die Schülerinnen und Schüler zur Verfü-
gung. 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme des Fachbereichs 31 (Schule und Weiterbildung) 

wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung der Planung. 

 
 
 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde im 
Laufe des Verfahrens geändert. Die schuleigenen Stellplätze befinden sich 
nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Die Bebau-
ungsplanänderung betrifft lediglich einen Teil der Eingrünung der Stell-
platzanlage, sodass die schuleigenen Stellplätze erhalten bleiben können.  
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9. Schreiben des Fachbereichs 51/5 (Baugenehmigung / -
aufsicht) vom 18.03.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellplatzbedarf für eine Nachfolgenutzung des Schulgebäudes sollte 
bei der Planung berücksichtigt werden. 
 
 

 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme des Fachbereichs 51/5 (Baugenehmigung /    

-aufsicht) wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung der Planung. 

 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde im 
Laufe des Verfahrens geändert. Eine Neuordnung der Stellplatzflächen ist 
nicht mehr vorgesehen, so dass in der Nachbarschaft des Schulgebäudes 
ein umfassendes Stellplatzangebot vorhanden ist.  
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10. Schreiben des Fachbereichs 53 (Tiefbau und Verkehr) 
vom 07.04.2015 

 
 
 
 
 
 
Der Fachbereich 53 nimmt zu der o. g. Anfrage wie folgt Stellung: 
 

 § 51a ist zu beachten. Das Niederschlagswasser kann nur gedros-
selt an den städtischen Mischwasserkanal angeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Das Flurstück Nr. 118 ist als öffentlicher Parkplatz gewidmet 

 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme des Fachbereichs 53 (Tiefbau und Verkehr) wird 

berücksichtigt. 

 
 
Die Entwässerung eines Bauvorhabens wird im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens für den konkreten Einzelfall überprüft. Des Weiteren 
wurde in den Textteil III. „Hinweise“ des Bebauungsplanes folgender Hin-
weis eingefügt: 
 
Umgang mit Niederschlagswasser 
Gemäß § 55 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer ein-
geleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffent-
lich-rechtliche Vorschiften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegen-
stehen. 
 
 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde im 
Laufe des Verfahrens geändert. Das Flurstück Nr. 118 ist von der Bebau-
ungsplanänderung nunmehr nicht betroffen. 
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11. Schreiben des Fachbereichs 55 (Stadtgrün und Sport) 
vom 01.04.2015 

 
 
 
 
 
 
Es ergeben sich folgende Anregungen und Anmerkungen: 
 
55/2.3 Baumschutz 
lm Rahmen von zukünftigen Baugenehmigungsverfahren wird über die 
Entfernung von geschütztem Baumbestand im Einzelfall entschieden. 
 
Kein festsetzungswürdiger Baumbestand vorhanden. 
 
 
 
 
 
5512.2 Artenschutz 
Aufgrund des Baumbestandes ist das Vorkommen planungsrelevanter 
Arten (Vögel, Fledermäuse) nicht ausgeschlossen. 
 
Es ist daher eine artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASP l) durchzuführen. 
 
 
 
 
 
55/2.2 Landschaftsentwicklung - Grünordnung 
Der rechtskräftige B- Plan 121 schließt die Überbauung der derzeitigen 
Sportanlage und östlichen Schulhoffläche aus. Sollte auf den nicht als 
Bauflächen gekennzeichneten Teilen des B-Plans jetzt eine bauliche Nut-
zung geplant sein, sind die damit verbundenen Eingriffe in Natur und 
Landschaft durch zusätzliche Versiegelungen oder den Verlust von Vege-

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme des Fachbereichs 55 (Stadtgrün und Sport) wird 

berücksichtigt. 

 

 
 
 
 
In den Textteil III. „Hinweise“ des Bebauungsplanes wurde folgender Hin-
weis eingefügt:  
 
Baumschutz 
 
Für die Erhaltung des vorhandenen Baumbestandes gilt die Satzung zum 
Schutz des Baumbestandes in der Stadt Herne – Baumschutzsatzung in 
der zuletzt gültigen Fassung.  
 
 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASP I) durchgeführt mit 
dem Ergebnis, dass im Änderungsbereich bzw. in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu diesem - unwahrscheinlich aber nicht völlig ausschließbar - Brut-
bäume für die Vogelarten Sperber und Waldkauz vorhanden sind. 
 
Das Artenschutzgutachten wurde von der Unteren Naturschutzbehörde 
geprüft. Konflikte mit dem Artenschutz sind nicht festzustellen.  
 
 
 
Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung, welcher 
die Voraussetzung für die Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 
13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB erfüllt. Nach § 13 a Abs.2 Nr. 4 BauGB gelten 
demnach Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu 
erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zu-
lässig, weshalb ein Ausgleich nicht erforderlich ist. 
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tationsflächen zu berücksichtigen und geeignete Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen festzusetzen. (§§14 - 17, § 18 (1) BNatSchG) 
 
lm Planungsbereich steht ein ausgeprägter Baumbestand (s. Baumliste), 
der die zukünftige Baufläche strukturiert. Aus stadtgestalterischer, ökologi-
scher und artenschutzrechtlicher Sicht sollten bei der weiteren Planung 
gliedernde Elemente des vorhandenen Gehölzbestandes in die Planung 
integriert werden. 

 
 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung wurde im Laufe des Verfahrens 
geändert, sodass ein Großteil des in Rede stehenden Baumbestandes 
ohnehin erhalten wird. 
 
Der durch die Planung tangierte Baumbestand weist keine besondere 
stadtgestalterische, ökologische und artenschutzrechtliche Bedeutung auf, 
sodass von einer planungsrechtlichen Sicherung abgesehen wird. Im Üb-
rigen gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Herne. 
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12. Schreiben der Projektgruppe „Kinderfreundliche Stadt“ 
vom 31.03.2015 

 
 

 

 

 

 

 

Prüfraster zur Bewertung städtebaulicher Projekte in Bezug auf ihre Kin-

der- und Jugendfreundlichkeit 

 

Sind kindgerechte Freiflächen vorhanden? – Ja / Nein 

 

Sind kind- und jugendgerechte soziale Infrastrukturen vorhanden? –  

Ja / Nein, weil Jugend- und Freizeiteinrichtungen und öffentliche Spiel- 

und Sportanlagen in ausreichendem Maße nicht vorhanden sind. 

 

Werden durch das Verfahren die Interessen der Kinder berücksichtigt? – 

Ja / Nein, weil die Interessen der Kinder dargestellt werden konnten.  

 

Gesamtfazit – Werden die Belange der Kinder berücksichtigt? – 

Ja / Nein, weil aus Sicht der Projektgruppe öffentlich zugängliche Freiflä-

chen, z.B. Bolzplätze, fehlen. Bereits in der Vergangenheit hatte sich die 

Projektgruppe für eine außerschulische Nutzung des Bolz-platzes an der 

Vinckestraße ausgesprochen.   

 
 

 

 

 

 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme der Projektgruppe „Kinderfreundliche Stadt“ wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung der Planung. 

 

 

Das Baugebiet wird auf der zuvor schulisch genutzten Bolzplatzfläche 

ausgewiesen. Die Entbehrlichkeit des Bolzplatzes wurde geprüft. Im Zuge 

des geplanten Geschosswohnungsbaus sind im Baugenehmigungsverfah-

ren ausreichend Spielmöglichkeiten nachzuweisen. 
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13. Schreiben der Stadtentwässerung Herne vom 22.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
§ 51a LWG ist zu beachten. 

 

 Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

Die Stellungnahme der Stadtentwässerung Herne wird berücksich-

tigt. 

 

 
In den Textteil III. „Hinweise“ des Bebauungsplanes wurde folgender Hin-
weis eingefügt: 
 
Umgang mit Niederschlagswasser 
 
Gemäß § 55 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer ein-
geleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffent-
lich-rechtliche Vorschiften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegen-
stehen. 
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14. Schreiben des Fachbereichs 54 (Umwelt) vom 29.04.2015 

 
 
 
 
 
 
im weiteren Verfahren zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplans bitte ich 
folgende Hinweise und Anregungen zu berücksichtigen: 
 
Bodenschutz 
Gemäß Beschluss des Rates in der Sitzung vom 24.06.1986 hat „rechtzei-
tig vor der abschließenden Beschlussfassung des Rates über Bebauungs-
planänderungen und Bebauungsplanneuaufstellungen eine Bodenunter-
suchung zum Ausschluss von Altlasten durch ein Fachinstitut oder eine 
kompetente Fachbehörde“ zu erfolgen. 
 
Für den Bereich der Änderung des Bebauungsplans Nr. 121 existiert die 
Eintragung „MTLA H/V 9 K8 A verfüllter Bachlauf, Ostbach“ im Altlastenka-
taster der Stadt Herne (s. Anlage). Das Verfüllmaterial ist unbekannter Art 
und Herkunft. Verunreinigungen können nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
Des Weiteren ist wegen der Vornutzung einer Teilfläche als Sportplatz 
sowie als Stellplatzanlage und Parkplatz aufgrund der Problematik des 
Verbaus von möglicherweise schadstoffbelasteten technogenen Substra-
ten im Unterbau des Sportplatzes sowie der Stell- und Parkplätze mit Ver-
unreinigungen zu rechnen. 
 
Vor der Zuführung der Flächen hin zu einer sensibleren Nutzungsform, in 
diesem Fall geplant ist Wohnnutzung, ist durch geeignete bodenkundliche 
Untersuchungen die Unbedenklichkeit dieser Nutzung nachzuweisen. 
 
Für den Unterbau des Sportplatzes sowie der Stell- und Parkplatzflächen 
gilt, dass im Falle des Verbleibs des Unterbaumaterials vor Ort im Hinblick 
auf die BBodSchV (1999) die Prüfwerte für Wohngebiete heranzuziehen 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme des Fachbereichs 54 (Umwelt) wird berücksich-

tigt. 
 
 
In den Textteil B. „Hinweise“ des Bebauungsplanes folgender Hinweis 
eingefügt: 
 
Altlasten 
Im Plangebiet ist mit Verunreinigungen zu rechnen. Werden bei Tiefbau-
arbeiten Anzeichen von fester, flüssiger oder gasförmiger Kontamination 
festgestellt, so ist die Stadt Herne, Fachbereich Umwelt, umgehend zu 
informieren. Kontaminierte Aushubmaterialien sind nach dem Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz zu entsorgen. Sollte extern angelieferter Bo-
den entdeckt werden, so muss dieser den gesetzlich festgelegten Vorsor-
gewerten der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung entsprechend 
der Stadt Herne gemeldet werden. Ein entsprechender Nachweis ist der 
Stadt Herne, Fachbereich Umwelt, vorzulegen. 
 
 
 
Durch aktuelle Bodengutachten der Firma agus aus dem Jahre 2018 
konnten die Belastungen räumlich näher eingegrenzt werden. Die vorge-
fundenen Schadstoffbelastungen sind für den Fall der Umwidmung der 
Fläche hin zu Wohnnutzung sanierungsbedürftig. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB wird die Untere Bodenschutzbehörde im weiteren 
Verlauf des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans noch Gele-
genheit zur Stellungnahme erhalten. 
 
Sofern erforderlich, werden Aussagen zu entsprechenden Sanierungs-
maßnahmen im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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sind, welche aus Vorsorgegründen um mindestens die Hälfte zu unter-
schreiten sind. 
Für den Fall der Entsorgung ist eine Untersuchung vorab (Deklarations-
analytik) ebenfalls ratsam, um die Entsorgungskosten einschätzen zu 
können. 
Als mögliches Schadstoffinventar sind zur Untersuchung des Unterbaus 
besonders Schwermetalle und Arsen sowie PAK zu nennen. Ggf. sind bei 
Verdacht auf den Verbau von Kieselrot auch Dioxine zu berücksichtigen. 
 
Die genaue Art und der Umfang der Untersuchungen sollte im Vorfeld mit 
der UBB abgestimmt werden. 
 
Luftreinhaltung 
Die PM10 und NO2 Belastungskarten (Stand 2009) weisen für die den 
Planbereich umgebenden Straßen keine Überschreitung der Immissions-
grenzwerte auf. Anhaltspunkte für eine besondere Belastungssituation der 
Luft liegen nicht vor. 
 
Gemäß der Maßnahme R15 im Luftreinhalteplan Ruhrgebiet 2011, Teil-
plan Ost, ist dem Belang der Luftreinhaltung im Rahmen der Bauleitpla-
nung besonderes Gewicht beizumessen. Eine der Zielsetzungen ist die 
„Vermeidung baulicher Strukturen mit unzureichenden Durchlüftungsbe-
dingungen (z. B. Straßenschluchten)“. 
 
Von allen den Planbereich umgebenden Straßen weist die Herman-Löns-
Straße den höchsten Straßenverkehr auf. Durch die geschlossene, mehr-
geschossige Randbebauung stellt die Hermann-Löns-Straße in ihrem Ver-
lauf eine Straßenschlucht dar. Eine riegelartige Bebauung entlang der 
Hermann-Löns-Straße und der Vinckestraße würde der Zielsetzung des 
Luftreinhalteplans -Vermeidung unzureichender Durchlüftungsbedingun-
gen- widersprechen. 
 
Seveso-II Richtlinie 
Der Planbereich liegt nicht innerhalb des Achtungsabstandes eines Stör-
fall-Betriebes. Eine weitere Prüfung der Störfallproblematik ist deshalb 
nicht erforderlich. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine riegelartige Bebauung entlang der Hermann-Löns-Straße und der 
Vinckestraße ist aufgrund der Änderung des Geltungsbereiches, der nun-
mehr eine Fläche von lediglich 0,33 ha umfasst, nicht zu befürchten.   
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Abfallrechtliche Sicht 
Im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft bestehen keine Bedenken. 
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15 Schreiben des Fachbereiches 51/FB-Leitung, Untere 
Denkmalbehörde vom 31.03.2015 

 
 
 
 
 
 
 
Das an das Plangebiet angrenzende Gebäude Hermann-Löns-Str. 64 ist 
gem. § 3 DSchG NRW in die Liste der Baudenkmäler der Stadt Herne 
eingetragen. 

Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme des 51/FB-Leitung, Untere Denkmalbehörde wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung der Planung. 

 

 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde im 
Laufe des Verfahrens geändert. Aufgrund dessen grenzt das Gebäude 
Hermann-Löns-Str. 64 nunmehr nicht mehr unmittelbar an das Plangebiet 
an, sondern befindet sich ca. 50 m südlich des festgesetzten Geltungsbe-
reiches. Eine Beeinträchtigung des Denkmals ist nicht zu befürchten. 

 
 
 

    

   

 


